
          Digitale Lehr- und Lernsysteme im Schuljahr 20/21 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

 

in Zeiten von unvorhersehbarem Infektionsgeschehen der Corona-Pandemie und möglichen 
teilweisen oder vollständigen Schulschließungen sind wir seit dem 01. August 2020 verpflichtet 
digitale Lehr- und Lernsysteme sowie Netzwerke für die Erfüllung des Unterrichtsauftrages zu 
nutzen (§1,6 Schulgesetz Rheinland-Pfalz). Diese sind regulärer Bestandteil der Erziehungs- 
und Unterrichtsarbeit. Im Bedarfsfall können digitale Lehr- und Lernformen an die Stelle des 
Präsenzunterrichts treten. 
Daraus ergibt sich für die IGS Zell die Verpflichtung, digitale Lehr-, Lern und Arbeitsformen 
anzubieten. Künftig wird die Erledigung von Aufgaben im Fernunterricht überprüft und es ist 
möglich die selbstständige Bearbeitung von Aufgaben im Fernunterricht in die 
Leistungsbeurteilung einfließen zu lassen. 
Für Sie als Eltern/Sorgeberechtigte ergibt sich die Verpflichtung, Ihrem Kind die Teilnahme an 
digitalen Lehr- und Lernsystem zu ermöglichen. Anders als in der Vergangenheit muss Ihr Kind 
nun an den digitalen Lehr- und Lernformen teilnehmen. Wir haben uns an der IGS Zell 
entschlossen, in Zukunft die Lernplattform Moodle zu nutzen. Hierbei handelt es sich um eine 
landeseigene Lernplattform – durch die Änderung des Schulgesetzes entfällt eine 
Einwilligungserklärung zur Moodle-Nutzung Ihres Kindes. 
Wir wollen und müssen auch eine Videoplattform nutzen. Dies ermöglicht einen persönlichen 
Kontakt zwischen Lehrern und Schülern im Bedarfsfall. Video-Sitzungen von Lerngruppen oder 
Gespräche zwischen Lehrern und Schülern sowie Schülern untereinander sind möglich. Dies 
kann das Lernen im Fernunterricht sinnvoll und zielführend unterstützen. 
Im Bereich der Nutzung von Videokonferenz-Plattformen liegt noch keine Lösung des Landes 
Rheinland-Pfalz vor. Wir sind aber durch die Änderung des Schulgesetzes verpflichtet, ein 
Videokonferenzsystem einzuführen. Wir werden die Plattform BigBlueButton nutzen, da zum 
zweiten Halbjahr dieses System in die landeseigene Lernplattform Moodle integriert werden 
soll. Außerdem wird BigBlueButton schon von vielen Schulen oder Universitäten verwendet und 
kann über Computer, Tablet oder Smartphone genutzt werden. Die Teilnahme an einer Video-
Konferenz erfordert kein eigenes Nutzerkonto. Wir haben Lehrerkonten, welche von 
Lehrkräften genutzt werden, um die Videokonferenzen durchzuführen.  
Momentan fehlt noch die Integration in Moodle. Daher müssen Sie Ihr Einverständnis für die 
Nutzung des Videosystems BigBlueButton erteilen. Wir empfehlen dieses Einverständnis 
dringend, da einerseits Eltern und Schule laut § 2 des Schulgesetzes zur Zusammenarbeit 
verpflichtet sind und andererseits die Einbindung von BigBlueButton in die Landeslösung 
Moodle noch in diesem Schuljahr erfolgen soll. Arbeitet Ihr Kind erst zu Beginn des zweiten 
Halbjahres mit dem Videosystem ist es gegenüber anderen, die den Gebrauch von 
BigBlueButton schon gewöhnt sind, im Nachteil. 
Für die Nutzung von Moodle und anderen digitalen Lehr- und Lernsystemen ist es unerlässlich, 
dass Ihr Kind eine funktionierende eigene E-Mail-Adresse besitzt. Das gilt auch für 
Geschwisterkinder: Jeder Schüler benötigt eine E-Mail-Adresse! Die E-Mail-Adresse muss 
so gewählt sein, dass der Name des Kindes erkennbar ist. Zusätzlich benötigen wir zur 
Sicherstellung der Erreichbarkeit eine aktuelle E-Mail-Adresse eines Elternteils. Auch muss ein 
digitales Endgerät (PC, Laptop, Tablet usw.), mit dem z. B. die Arbeit mit Moodle möglich ist, 
Ihrem Kind zur Verfügung stehen. Dies ist angesichts der Änderung im Schulgesetz nun 
zwingend notwendig und verpflichtend. Die Arbeit mit digitalen Lehr- und Lernsystemen kann 
zur Leistungsbeurteilung herangezogen werden. Wir möchten Sie darauf hinweisen, diese für 
Ihr Kind möglichst schnell einzurichten und Sorge dafür zu tragen, dass Ihrem Kind ein 
geeignetes digitales Endgerät zur Verfügung steht. 
 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung für die Nutzung von BigBlueButton sowie 
die Erleubnis der Teilnahme an digitalen Lehr- und Lernsystemen einholen. Bitte geben sie Ihre 
Bestätigung und Einwilligung bis spätestens am 24.08.2020 Ihrem Kind mit. 
 
Zell, 17. August 2020      Kay Baumgarten  
        (stellv. Schulleiter)  



Stand: 08/2020 

 

 Erklärung zur Teilnahme an digitalen Lehr- und Lernsystemen 
Einverständniserklärung zur Nutzung von BigBlueButton 
(Bitte im Falle von Geschwistern für jedes Kind einzeln ausfüllen – 
Abgabe bitte bis spätestens Montag, 24.08.20) 

 

 
Name des Schülers: ______________________________________________ 

Geburtsdatum:   ______________________________________________ 

Klasse:   ______________________________________________ 

 

1. aktuelle Adresse und Telefonnummer (Eltern/Sorgeberechtigte) 
 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. digitales Endgerät 
 
Meinem Kind steht folgendes digitales Endgerät zur Benutzung im Fernunterricht zur 
Verfügung: 

 

 PC/Laptop    Tablet    Smartphone 
 

3. Einrichtung von E-Mail-Adressen: 
 
aktuelle E-Mail-Adresse der Eltern: 

 
___________________________________________________________________ 
 
funktionierende E-Mail-Adresse Ihres Kindes: 

 
___________________________________________________________________ 
 

4. Teilnahme an BigBlueButton Videokonferenzen ohne Nutzerkonto 
 
Ich/Wir sind an der Teilnahme unseres Kindes an BigBlueButton Videokonferenzen von privaten 
Endgeräten aus, wie oben beschrieben, einverstanden: 
Bitte ankreuzen! 

JA               NEIN 
 

5. Kenntnisnahme 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich im Zuge der Schulgesetzänderung verpflichtet bin, meinem Kind die 
Teilnahme an digitalen Lehr- und Lernsystemen der IGS Zell zu ermöglichen. 
 
 

 
  [Ort, Datum]                                       [Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten] 
 
 

 
  [Ort, Datum]                                       [zusätzlich Unterschrift des / der Schüler/in ab 16 Jahre] 



Stand: 08/2020 

 

 

6. ggfls. Bedarf an einem digitalen Endgerät zur Ausleihe von der 
Schule 
 
Wir haben die Möglichkeit gegebenenfalls digitale Endgeräte Schülern zur Verfügung zu stellen, 
die an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe teilnehmen. Für den Umfang dieser Ausleihe 
können wir aber keine Garantie aussprechen. Dies ist eine Interessenabfrage. Um die Ausleihe 
aber anzustoßen, müssen wir wissen, welche Endgeräte dazu anzuschaffen wären.  
Wenn sie Interesse an der Ausleihe eines digitalen Endgerätes haben und an der 
unentgeltlichen Schulbuchausleihe teilnehmen, füllen Sie bitte die folgende Abfrage aus: 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Name des Schülers: __________________________________________________________ 
 
Klasse:   __________________________________________________________ 
 
Ich/Wir haben Interesse an der Ausleihe an folgendem digitalen Endgerät (nur eines 
ankreuzen) 
 

PC/Laptop    Tablet 
 
Mir/Uns ist bewusst, dass dies eine Interessenabfrage ist und keine Garantie in Bezug auf die 
Ausleihe und Verfügbarkeit eines Ausleihgeräts besteht. 
 
 
 
 
 

 
  [Ort, Datum]                                       [Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten] 

 


